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STADT BRILON         Der Bürgermeister 
 
 
 
 

118. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplans  
der Stadt Brilon im Ortsteil Bontkirchen,  
Bereiche südlich der “Ringstraße“ (A 1),  

nördlich des Zimmereibetriebes (A 2),  
südlich des Friedhofs (A 3), am Hoppecker Berg (A 4)  

und der Ergänzung des wirksamen Flächennutzungsplanes 
im Bereich östlich der Itter (A 5) 

 

und 
 

2. Satzung zur Einbeziehung einer Außenbereichsfläche  
in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Brilon-Bontkirchen  

im Bereich südlich der “Ringstraße“  
 

 
 
 
Nach Durchführung der Beteiligungsverfahren gemäß § 3 (1) sowie § 4 (1) jeweils i.V.m. § 34 (4) 
Satz 1 Nr. 3, § 2 (2) und § 4 a BauGB liegen der Stadt Brilon folgende nach ihrer Einschätzung  
 
 
 

  wesentliche umweltbezogene Stellungnahmenx 
 

vor: 
 
 

 
 

Art der vorhandenen 
Stellungnahmen 

 

 
Urheber 

 
Thematischer Bezug 

 
Stellungnahmen von 
Behörden und 
sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange 

 
Bezirksregierung 
Arnsberg, Abt. 6 
-Bergbau u. Energie- 
 

 
Stellungnahme zu den bergbaulichen 
Verhältnissen, möglichen Einwirkungen aus 
dem Bergbau und zukünftigen Planungen. 
Keine Dokumentation von Mineralienabbau im 
Planbereich. 
 

 
Stellungnahmen von 
Behörden und 
sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange 

 
Hochsauerlandkreis 
 

FD 42 
-Immissionsschutz 
  
 

 
Der FD 42 fordert einen ausreichenden 
Immissionsschutz für schutzbedürftige 
Nutzungen in der unmittelbaren Nachbarschaft 
bestehender Gewerbeflächen/ Gewerbe-
betriebe in den Teilbereichen A 1 und A 5 der 
118. FNP-Änderung und analog im Bereich der 
2. Ergänzungssatzung. 
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Stellungnahmen von 
Behörden und 
sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange 

 
Hochsauerlandkreis 
 

Fachdienst 47  
-Untere Naturschutz- 
behörde, Jagd- (UNB) 
 
 
 

 
Forderung einer qualifizierten 
Artenschutzprüfung (ASP), insbesondere für 
den Teilbereich A 1. Bei entsprechendem 
Konkretisierungsgrad der ASP kann diese nach 
Rechtskraft der 2. Ergänzungs-satzung im 
nachfolgenden Baugenehmigungs-verfahren 
verwendet werden. 
 
Hinweis, dass das durch die 118. FNP-
Änderung vorbereitete Bauvorhaben 
(Teilbereich A 1) einen 
kompensationspflichtigen Eingriff darstellt. 
Daher besteht nach § 15 BNatSchG die 
Verpflichtung, Beeinträchtigungen zu vermeiden 
oder auszugleichen. Gegen die zur 
Kompensation vorgesehene Ökokonto-
Maßnahmen bestehen seitens der UNB keine 
Bedenken. 
 
Hinweis, dass hinsichtlich der Baufeldräumung 
(Beseitigung von Gehölzen) im Teilbereich A 1 
bzw. Satzungsbereich die Vorhaben des § 39 
BNatSchG zu beachten sind. 
 

 
 
 
 
Gemäß § 3 (2) Satz 1 BauGB werden diese Stellungnahmen in der Zeit vom  

 
29. Oktober bis einschließlich 01. Dezember 2025 

 
 
im Internetportal der Planungsabteilung der Stadt Brilon 

 
 https: //www.stadtplanung-brilon.de 

 
unter der Rubrik “Aktuelle Bürgerbeteiligungen“, Unterpunkt “Veröffentlichung im Internet/ Öffentliche 
Auslegung“  “Flächennutzungsplan/ -änderungen/ -berichtigungen“ (118.) bzw. “Satzungen“ 
(Bontkirchen, 2. Ergänzungssatzung)“ veröffentlicht und zusätzlich öffentlich ausgelegt. 
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